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 Zeven, 18.09.2020 

Beschlussvorlage 

Samtgemeinde Zeven 
Nr.  SG/401/2016-21 

Beratungsfolge Termin 

Samtgemeinderat 07.10.2020 

 
 

TOP:  Umbesetzung der Ausschüsse der Samtgemeinde Zeven 
 
Anlagen: ….. 

 
Sachverhalt/Begründung: 
 
Gemäß § 71 Abs. 9 S. 3 NKomVG können Fraktionen und Gruppen von ihnen benannte Ausschussmit-
glieder durch andere Ausschussmitglieder ersetzen. 
 
Die CDU-Fraktion der Samtgemeinde teilt mit Mail vom 11. August 2020 die Umbesetzungen in der Frak-
tion und den Ausschüssen wie folgt mit: 
 

1. Fraktion 
Fraktionssprecher Frank Braasch (bisher M. Setzer) 
Vertreter Michael Butt 
 

2. Schulausschuss 
Martin Setzer    (bisher J. Holsten) 
 

3. Finanzausschuss  
Martin Setzer     (bisher G. Baden) 
 

Ein entsprechender Fraktionsbeschluss vom 10. August 2020 liegt vor. 
 
Gemäß § 71 Abs. 9 S. 3 Hs. 2 NKomVG gilt § 71 Abs. 5 NKomVG entsprechend. Danach hat der Samt-
gemeinderat u.a. die Ausschussbesetzung durch Beschluss festzustellen. 
 
Finanzielle Auswirkung: 
Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Samtgemeinderat stellt die Umbesetzung der Ausschüsse fest und nimmt die personellen Änderun-
gen in den Funktionen des Fraktionssprechers und des Vertreters für die CDU-Fraktion zur Kenntnis.  
 
 
 

Federführend  Mitzeichnend  Einverstanden 

FB/Sst. Zeichen/Datum FB/Sst. Zeichen/Datum  Zeichen/Datum 
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